
VERORDNUNG
der Gemeinde Langenegg

über die Festlegung eines Parkverbotes

Gemäß § 43 Abs. 1, tit b, Ziffer 1, Straßenverkehrsordnung 1960, in Verbindung mit § 94d der
Straßenverkehrsordnung 1960 wird nachfolgende Verkehrsbeschränkung verordnet:

l

Auf der Gemeindestraße nach Unterlangenegg wird bis auf Widerruf ein beidseitiges Parkverbot

verordnet. Der Beginn und das Ende der Parkverbotszone, ist aus dem beiliegenden Plan der als Teil

dieser Verordnung gilt, ersichtlich.

Il

Die Verlautbarung dieser Verordnung erfolgt auf der Amtstafel und durch die Anbringung von

Verkehrsschildem am Beginn und am Ende des Parkverbotes.

III

Diese Verordnung tritt am 15. 03.2005 in Kraft.

Der Bürgermeister:

Peter Nußbaumer


